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Bambergiſch

Von den Sachen darauß man redlich Anzeigung einer

XXVI .

XXVII .

Mißbandlung nemen mag.

Item / In dieſer Halß⸗Gerichts⸗Ordnung ( als vor vnd nach

ſicht ) iſt gemeinem Rechten nach / annemens vnd gefencklich haltens /

auch peinlicher Frage halb der ſehnen ⸗ ſo fůr Mißthaͤter verdacht oder

verklagt werden / vnd deß nicht geſtendig ſeyn/ auff redlich Anzeygung /

Warzeichen / Argwon vnd Verdacht der Miß handlung geſetzt/ Dieſel⸗

ben Sach oder Warzeichen / ſo ein redliche genugſame Anzeygung / Arg⸗

won oder Verdacht geben / ſeynd nicht muͤglich alle zubeſchreiben / Da⸗

mit aber dannocht die Amptleut / Richter vnd Brtheyler ſo ſonſt die⸗

ſer Sach nicht bericht ſeynd ) deſter baß mercken moͤgen / warauß ein

redlich Anzeygung / Argwon oder Verdacht einer Mißhandlung kom⸗

men / So ſeynd deßhalb die nachvolgende Vmbſtend vnd Faͤlle geſetzt/

darauß ein jeder Verſtendiger gar wohl Vrſach / auch Gleichnuß einer

redlichen Anzeygung / Argwons / oder Verdachts ( wie das ein jeder

nach ſeinem Deutſch nennet ) erkennen kan .

Von Begreiffung deß woͤrtleins Anzeygung .

Item / Wa Wir nachmals redlich Anzeygung melden / da woͤllen

Wir alltvegen redliche Warzeychen / Argwon vnd Verdacht auch ge⸗

meint haben/ vnd damit vbrige Woͤrter abſchneiden .

Das on redliche Anzeygung niemand peinlich
ſoll gefragt werden .

XXVIII . Item / Ob jemand peinlich gefragt wůrde / vnd nicht zuvor reb⸗

lich Anzeygung der Mißthat / darnach man alſo fraget ( als nach ſteht )

zuvorderſt außfuͤndig gemacht wůrde / vnd dann auß ſolcher Marter /
Bekentnuß der Mißthat geſchehe/ derſelben Bekentnuß ſoll nicht glaubt /
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noch jemand darauff verurthelkt werden / dann ein ſolches wider Recht
were / Wo auch einige Obrigkeit oder Richter / in ſolchem vberfuͤren/
ſollen die dem / ſo alſo wider Recht / on die bewiſen Anzeigung gemar⸗

tert wird / ſeiner Schmach / Schmertzen / Coſten vnd Schaͤden/ der
Gebuͤr/ Ergetzung zuthun ſchuldig / Dawider ſie die Obrigkeit / eini⸗

ge Vrpheden / wie auch die moͤchten geſtellt / vnd von dem Gepeinigten
auffgericht vnd vbergeben ſeyn/ nicht fuͤrtragen ſoll.

Daß auff Anzeigung einer Miſſethat / allein peinlich
Frag / vnd nicht ander peinlich Straff

ſoll erkant werden .

Item / Es iſt auch zumercken / daß niemand auff einigerley An⸗

zeigung / Argwon / Warzeichen oder Verdacht / endlich zu peinlicher
Straff ſoll verurtheilt werden / ſonder allein mag man peinlich darauff
fragen / ſo die Anzeigung ( als hernach funden wuͤrdet ) gnugſam iſt/
Wann ſoll jemand endlich zu peinlicher Straff verurtheilt werden / dgass
muß auß eigenem Bekennen oder Beweyſung ( wie an andern Enden
in dieſer Ordnung klaͤrlich funden wirdet ) geſchehen/ vnd nicht off Ver⸗

mutung oder Anzeigung .

Wie die gnugſame Anzeigung einer Miſſethat bewiſen/
vnd das vff Anzeigung eines Zauberers oder War⸗

ſagers / niemand peinlich gefragt
werden ſoll .

Item / Ein jede gnugſame Anzeigung / darauff man peinlich fra⸗
gen mag / ſoll mit zweyen guten Zeugen bewieſen werden ( als in dem

vier vnd ſiebentzigſten Artickel von gnugſamer Weyſung geſchrieben ſteht . )
Aber ſo die Haubtſach der Miſſethat mit einem guten Zeugen bewiſen
wirdet / dieſelbig halb Weyſung / macht ein gnugſame Anzeigung/ als

hernach in dem ſieben vnd dreyſſigſten Artickel funden wirdet . Aber vff
der anzeigen / die auß Zauberey / oder andern Kuͤnſten/ Warzuſagen ſich

L anmaſſen/
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